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Beratung Datum Behandlung Ziel 

Stadtrat 23.06.2021 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

VGN-Tariffortschreibung ab dem Jahr 2023 mit dem neuen „VGN Mobilitätsindex„ sowie 
weitere aktuelle Entwicklungen im VGN 
 
Anlagen: 

Sachverhaltsdarstellung 
Tariffortschreibung zum 01.01.2022 
Nachweis preisinduzierter Aufwandssteigerungen (Verfahrensbeschreibung) 
Tariffortschreibung 2023 ff. 

 
Sachverhalt (kurz): 
 
Die Tarifentwicklung im VGN stand in den vergangenen Jahren wiederholt zur Diskussion im 
Nürnberger Stadtrat. Auf Grundlage der sog. „Atzelsberger Beschlüsse“ – einer Vereinbarung 
aller Verbundpartner im VGN aus dem Jahr 2000 – errechnet die Verbundgesellschaft jährlich 
die Mehraufwendungen der Verkehrsunternehmen.  
 
Zwei zentrale Kritikpunkte, die in der Vergangenheit immer wieder diskutiert wurden, sollen nun 
mit dem neuen „VGN Mobilitätsindex“ als Nachfolgeregelung für die sog. „Atzelsberger 
Beschlüsse“ aufgegriffen werden: 
 
- Die Tarifentwicklung sollte künftig nicht allein auf dem „VGN-Warenkorbindex“ aufsetzen, 
sondern auch die reale Einkommensentwicklung der Bevölkerung im VGN-Gebiet 
berücksichtigen und 
- die Tarifentwicklung sollte für Verkehrsunternehmen, für Fahrgäste und für die 
Aufgabenträger mittelfristig gesichert sein und nicht wie bisher von Jahr zu Jahr immer wieder 
ausgehandelt werden. 
 
Mit dem neuen „VGN Mobilitätsindex“ wird beiden Forderungen Rechnung getragen. Die 
Betrachtung von VGN-Warenkorbindex und Einkommensentwicklung für die zurückliegenden 
Jahre 2016 bis 2022 zeigt, dass die Einkommensentwicklung im Durchschnitt leicht dämpfende 
Wirkung auf den Mobilitätsindex entfalten würde. 
 
Darüber hinaus wird ein Bericht über weitere aktuelle Entwicklungen im VGN gegeben. 
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1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

Die konkrete jährliche Tariferhöhung errechnet sich nach dem neuen, dargestellten 
Verfahren. 

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 
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2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Tarifrechtliche Themenstellungen weisen keine Diversity-Relevanz auf. 

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

   Ref. I/II 

   VAG 
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Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Vertretenden der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft und der Verwaltung werden 
ermächtigt, der Erhöhung und der Fortführung des VGN-Gemeinschaftstarifs unter 
Berücksichtigung des bereits erfolgten Stadtratsbeschlusses vom 17. Juni 2020, nach dem auf 
eine Erhöhung der Fahrpreise in den Tarifstufen A und K verzichtet wird, entsprechend der 
Entscheidungsvorlage zuzustimmen. 
 
2. Die Vertretenden der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft und der Verwaltung werden 
ermächtigt, dem neuen Verfahren "VGN-Mobilitätsindex" entsprechend der 
Entscheidungsvorlage in dieser Form in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsverbund 
Großraum Nürnberg GmbH und in der Sitzung des Grundvertragsausschusses des VGN 
zuzustimmen. 
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